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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1963 Ausgegeben am 21. Juni 1963 34. Stück

128. Verordnung: 5. Suchtgiftverordnungsnovelle.
1 2 9 . Verordnung: Sicherung der Wasserversorgung der Stadtgemeinde Villach.
1 3 0 . Verordnung: Zulassung einer Eintrittstelle für die Ein- und Durchfuhr von Nadelholz

mit Rinde.
1 3 1 . Verordnung: Übertragung der Besorgung der Geschäfte der Bundesstraßenverwaltung an

den Landeshauptmann.
1 3 2 . Kundmachung: Verlautbarung eines Protokolls über die Abänderung des Abkommens

zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der
Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über den grenzüberschreitenden
Personen- und Güterverkehr auf der Straße.

1 2 8 . Verordnung des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung vom 21. März 1963,
womit die Suchtgiftverordnung, BGBl.
Nr. 19/1947, neuerlich abgeändert wird
(5. Suchtgiftverordnungsnovelle).

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Suchtgiftge-
setzes 1951, BGBl. Nr. 234, wird im Einverneh-
men mit den Bundesministerien für Land- und
Forstwirtschaft und für Handel und Wiederauf-
bau verordnet:

Die Suchtgiftverordnung, BGBl. Nr. 19/1947,
in der Fassung der 4. Suchtgiftverordnungs-
novelle, BGBl. Nr. 234/1958, wird abgeändert
und ergänzt wie folgt:

1. § 1 Abs. 1 lit. b und c haben zu lauten:
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2. § 9 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Für ärztliche und tierärztliche Haus-
apotheken (§§ 28 bis 34 des Gesetzes vom 18. De-
zember 1906, RGBl. Nr. 5 aus 1907) dürfen
Suchtgifte nur aus einer der ihrem Standort
nächstgelegenen zehn öffentlichen Apotheken
bezogen werden. Codein, Aethylmorphin, Di-
hydrocodein (Paracodin) Codeinnikotinsäure-
ester (Nicocodin), Acetyldihydrocodein, ß-4-
Morpholinylaethylmorphin (Pholcodin) und ihre
Salze sowie Arzneizubereitungen, welche diese
Suchtgifte enthalten, dürfen auch aus anderen
öffentlichen Apotheken bezogen werden."

3. § 15 Abs. 4 hat zu lauten:

„(4) Auf Verschreibungen von Aethylmorphin,
Codein, Dihydrocodein (Paracodin), Codein-
nikotinsäureester (Nicocodin), Acetyldihydro-
codein, β-4-Morpholinylaethylmorphin (Phol-
codin), Thebain und ihrer Salze, finden die Be-
stimmungen der Abs. 2 und 3 keine Anwen-
dung."

4. § 20 Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen:

„Im Falle der Ausfuhr von pharmazeutischen
Zubereitungen, welche von den im § 1 genannten
Suchtgiften nur Codein, Aethylmorphin, Dihydro-
codein (Paracodin), Codeinnikotinsäureester
(Nicocodin), Acetyldihydrocodein oder β-4-Mor-
pholinylaethylmorphin (Pholcodin) bzw. ihre



34. Stück — Ausgegeben am 21. Juni 1963 — Nr. 129 bis 132 673

Salze enthalten, sind für die Erteilung der Aus-
fuhrbewilligung nur zwei Bewilligungsvordrucke
(Blatt 1 und 2) einzureichen. Bei der Ausfuhr
dieser Zubereitungen muß kein Gleichstück der
Ausfuhrbewilligung die Sendung bis zum Be-
stimmungsort begleiten; der Behörde des Be-
stimmungslandes wird vom Bundesministerium
für soziale Verwaltung keine Gleichschrift der
Ausfuhrbewilligung übermittelt."

5. Im § 21 Abs. 1 ist das Wort „Aufgabepost-
amt" durch „Verzollungspostamt" zu ersetzen.

6. Muster 8, Blatt 2 Rückseite (Ansuchen um
Ausfuhrbewilligung) ist wie folgt abzuändern:

Das Wort „Aufgabepostamt" ist jeweils durch
das Wort „Verzollungspostamt",

die Bezeichnung „Abt. 18" ist jeweils durch
die Bezeichnung „Abt. 25" und

die Anschrift „Bundesministerium für soziale
Verwaltung in Wien I, Hanuschgasse 3" durch
die Anschrift „Bundesministerium für soziale
Verwaltung in Wien I, Stubenring 1" zu er-
setzen.

Proksch

1 2 9 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 22. Mai
1963 zur Sicherung der Wasserversorgung der

Stadtgemeinde Villach.

Auf Grund des § 54 des Wasserrechtsgesetzes
1959, BGBl. Nr. 215, wird verordnet:

§ 1. Die Unionquelle, Parzelle Nr. 561 der
KG. St. Martin I, und die Thomasquelle, Parzelle
Nr. 332 der KG. St. Martin I, werden unbescha-
det bestehender Rechte der öffentlichen Trink-
und Nutzwasserversorgung der Stadt Villach ge-
widmet.

§ 2. Wasserbenutzungsrechte im Bereich der
vorgenannten Quellen und des von diesen
Quellen abfließenden Feilacherbaches dürfen nur
unter Berücksichtigung des Widmungszweckes
(§ 1) und einer für den Gemeingebrauch genü-
genden Restabflußmenge im Fellacherbach ver-
liehen werden.

§ 3. Das Interesse der Stadtgemeinde Villach
an der Nutzung der Unionquelle und der
Thomasquelle wird als rechtliches Interesse im
Sinne des § 54 Abs. 2 lit. e des Wasserrechts-
gesetzes 1959 anerkannt.

Hartmann

1 3 0 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 25. Mai
1963 über die Zulassung einer Eintrittstelle
für die Ein- und Durchfuhr von Nadelholz

mit Rinde.

Auf Grund des § 5 Abs. 2 des Bundesgesetzes
vom 5. April 1962, BGBl. Nr. 115, über Maß-
nahmen zum Schutze des Waldes anläßlich der
Ein- und Durchfuhr von Holz wird im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Verkehr
und Elektrizitätswirtschaft sowie für Handel und
Wiederaufbau verordnet:

Als Eintrittstelle für die Ein- und Durchfuhr
von Nadelholz mit Rinde wird Scharnitz (Bahn)
zugelassen.

Hartmann

131 . Verordnung des Bundesministers für
Handel und Wiederaufbau vom 27. Mai 1963,
mit der die Besorgung der Geschäfte der
Bundesstraßenverwaltung dem Landeshaupt-

mann übertragen wird.

Gemäß Artikel 104 Abs. 2 des Bundes-Ver-
fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 wird die
Besorgung der Geschäfte der Bundesstraßenver-
waltung in den Bundesländern nach Maßgabe der
gemäß § 4 Abs. 2 des Bundesstraßengesetzes,
BGBl. Nr. 59/1948, vom Bundesministerium für
Handel und Wiederaufbau aufgestellten Grund-
sätze und erteilten Dienstanweisungen dem Lan-
deshauptmann und den ihm unterstellten Behör-
den im Land übertragen.

Bock

1 3 2 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 17. Mai 1963, mit der ein Protokoll
über die Abänderung des Abkommens zwischen der Österreichischen Bundesregierung und
der Regierung der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über den grenzüberschreitenden

Personen- und Güterverkehr auf der Straße, BGBl. Nr. 223/1961, verlautbart wird.

PROTOKOLL

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Föderativen Volksrepublik Jugos-
lawien sind wie folgt übereingekommen:
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1. Die Artikel 19, 20, 23 und 26 des Abkom-
mens zwischen der Österreichischen Bundes-
regierung und der Regierung der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien vom 23. März 1961
über den grenzüberschreitenden Personen- und
Güterverkehr auf der Straße haben die im An-
hang A festgelegte Fassung erhalten.

2. Die Anlagen 1 und II des vorgenannten
Abkommens wurden den Anhängen B und C
entsprechend abgeändert.

3. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ab-
änderungen des Abkommens und der Anlagen
hiezu wird auf diplomatischem Weg durch,
Notenwechsel festgesetzt. Der Notenwechsel
wird ehestmöglich erfolgen, sobald die hiefür er-
forderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen in
beiden Vertragsstaaten erfüllt sind.

Geschehen zu Belgrad, am 18. 12. 1962 in
zwei gleichlautenden Exemplaren, jedes in deut-
scher und serbokroatischer Sprache, wobei beide
Texte in gleicher Weise authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

W. Goertz m. p.

Für die Regierung der Föderativen Volks-
republik Jugoslawien:

L. Drndic m. p.
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Anhang A

Dem Artikel 19 wird ein Absatz 4 mit folgen-
dem Wortlaut angefügt:

„4. Es darf zu keinem Zeitpunkt eine höhere
als die gemäß Absatz 2 dieses Artikels verein-
barte Anzahl von Ausweisen ausgegeben sein."

Im Absatz 1 des Artikels 20 entfällt der zweite
Satz.

Artikel 23 hat zu lauten:

„1. Bei jeder Fahrt ist für jeden Lastkraft-
wagen (Lastkraftwagenzug, jedes Sattelaggregat)
ein Ausweis mitzuführen.

2. Der Ausweis ist nach dem Muster der An-
lage 1 auszustellen.

3. Der Ausweis gilt ausschließlich für das
Unternehmen selbst und ist nicht übertragbar."

Artikel 26 hat zu lauten:

„Bei Fahrten in das Gebiet oder durch das
Gebiet des anderen Vertragsstaates ist der Aus-
weis auf Verlangen dem zuständigen Kontroll-
organ vorzuzeigen."
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Anhang B
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Anhang C

Anlage II
1. Es besteht Einvernehmen zwischen den bei-

den Vertragsteilen, daß Unternehmen des einen
Staates für Güterbeförderungen auf der Straße
für jede Fahrt, die im Rahmen des gemäß Arti-
kel 19 dieses Vertrages festgesetzten Kontingen-
tes mit in diesem Staat zum Verkehr zugelasse-
nen Kraftfahrzeugen im anderen Staat durchge-
führt wird, die Steuern für jeden Tonnenkilo-
meter nach folgenden Steuersätzen entrichten:

a) Auf der Strecke bis 30 km
0'10 S beziehungsweise 2'88 Dinar,

b) auf der Strecke von 30 km bis zu 50 km
0'60 S beziehungsweise 17'31 Dinar,

c) auf der Strecke von 50 km bis zu 100 km
0'50 S beziehungsweise 14'42 Dinar,

d) auf der Strecke von 100 km bis zu 150 km
0'30 S beziehungsweise 8'65 Dinar,

e) auf der Strecke über 150 km
0'05 S beziehungsweise 1'44 Dinar.

2. Als Fahrt im Sinne des Absatzes 1 gilt die
Beförderungsstrecke von der Grenzübertritts-
stelle bis zu dem von ihr am weitesten entfern-
ten Zielpunkt. Die Rückfahrt gilt als eigene
Fahrt. Die Berechnung der sich nach Absatz 1
ergebenden Steuern erfolgt nach dem Gewicht
der auf den einzelnen Strecken beförderten
Güter für jede Fahrt gesondert.

3. Der Begriff „Tonnenkilometer" bedeutet
die Beförderung von einer Tonne Gewicht der
beförderten Güter auf der Strecke von einem
Kilometer. Bruchteile von Tonnen und Kilo-
metern sind auf volle Tonnen und Kilometer
aufzurunden.

4. Für Strecken, welche Kraftfahrzeuge leer
(ohne Ladung) zurücklegen, werden keine
Steuern entrichtet.

5. Für Zwecke der Steuerentrichtung hat die
Umrechnung von Schilling in Dinar und umge-
kehrt nach den jeweils geltenden Abrechnungs-
kursen zu erfolgen.

6. Teilt einer der Vertragsteile dem anderen
mit, daß er eine Neufestsetzung der in dieser An-
lage angeführten Steuersätze wünscht, so wird
eine Gemischte Kommission innerhalb von
dreißig Tagen nach Empfang der Mitteilung zum
Zwecke einer einvernehmlichen Änderung dieser
Anlage zusammentreten.

Kommt es in der Kommission zu keiner Eini-
gung, so kann der nicht befriedigte Teil diese
Anlage kündigen. In diesem Falle tritt sie nach
Ablauf von dreißig Tagen nach dem Kündi-
gungsdatum außer Kraft.

Ein Notenwechsel vom 18. 12. 1962 sieht die vorläufige Anwendung des Protokolls vom
1. Jänner 1963 an vor. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls gemäß seinem Punkt 3
wird gesondert kundgemacht werden.

Gorbach


